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Männer bis 30 wurden von ei-

ner Jury ausgewählt, um den

Plänen Leben einzuhauchen.

Das IZ-Magazin „Immobilien-
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rungskräfte von morgen vor.

Zudem hat die IZ hat die

Personalverantwortlichen der

Top-Arbeitgeber der Branche

zum Gipfeltreffen eingeladen.

Sie verraten, wie ihre Unter-

nehmen ticken, was sie von

Mitarbeiter:innen erwarten.

Abgerundet wird das Heft

mit den Ergebnissen der

IZ-Arbeitsmarktumfrage 2021.

Diese zeigen: Der Arbeits-

markt ist enger geworden,

der Berufseinstieg für viele

wieder eine echte Jobsuche.
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Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Wird ein Bebauungsplan
aufgestellt, kann eine Aussichtslage
abwägungserheblich sein, wenn die Aussicht
wegen außergewöhnlicher örtlicher
Gegebenheiten besonders schutzwürdig ist.

VGH Baden-Württemberg, Urteil vom
9. September 2020, Az. 5 S 2132/17

Eine schöne Aussicht ist nur im
Ausnahmefall geschützt
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DER FALL

Der Eigentümer eines Grundstücks wen-
det sich per Normenkontrolle gegen
einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan, wobei sein Grundstück nicht im
Plangebiet gelegen ist. Er möchte die

Errichtung einesHauses und einer Garage
mit der Begründung verhindern, der Bau
zerstöre seine malerische Aussicht.
Außerdem führe die Zunahme des Ver-
kehrs zu unzumutbaren Immissionen.
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DIE FOLGEN

Der VGH hat den Bebauungsplan auf-
grund von Befangenheitsvorschriften und
Verfahrensfehlern für unwirksam erklärt.
Interessanter sind jedoch die Ausführun-
gen des Gerichts zu den subjektiven Rech-
ten des Antragstellers auf gerechte Abwä-
gung eigener (Eigentums-)Belange nach
§ 1 Abs. 7 BauGB. Zwar besteht grundsätz-
lich kein rechtlich geschütztes Vertrauen
auf den Fortbestand eines Lagevorteils in
Form einer schönen Aussicht. Allerdings
kann nach Auffassung des VGH eine Aus-
sichtslage wegen außergewöhnlicher ört-
licher Gegebenheiten aus sich heraus
besonders schutzwürdig sein, sodass eine
Rechtsverletzung zumindest möglich
erscheint. Hier aber ist das nicht der Fall.
Die Aussicht des Antragstellers ist nicht

außergewöhnlich genug, um abwägungs-
erheblich zu sein. Denn an die Abwä-
gungserheblichkeit der Aussicht sind
hohe Hürden zu setzen; sie ist beispiels-
weise bei einer Aussicht auf den Bodensee
oder die Alpen anzunehmen. Einen sol-
chen eindrucksvoll-spektakulären Aus-
blick hat der Antragsteller jedoch nicht.
Auch bestätigt der VGH die bisherige
Rechtsprechung zur planbedingten Zu-
nahme von Immissionen: Sie gehören
zwar grundsätzlich zumAbwägungsmate-
rial, müssen dafür jedoch die Bagatell-
grenze überschreiten. Diese ist beim
Anliegerverkehr von und zu einem einzel-
nen Haus noch lange nicht erreicht,
sodass der Verkehrszuwachs hier nicht
abwägungserheblich ist.
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WAS IST ZU TUN?

Betroffene in der Nähe des Plangebiets
können sich nur ausnahmsweise auf ein
Recht auf Aussicht und auf eine Verkehrs-
zunahme berufen. Die Belange stellen
aber, wie viele andere, keine Planungs-
schranke dar und sind der Abwägung
zugänglich. Entscheidend ist, bei jedem
Planverfahren die abwägungsrelevanten
Belange durch Gutachter:innen und
andere Expert:innen genau zu ermitteln
sowie zu beurteilen. Aufgrund der hohen

Fehleranfälligkeit von Bebauungsplänen
ist eine enge Zusammenarbeit zwischen
Behörden und Investor:innen unaus-
weichlich. Mit einer entsprechenden
Abwägungsgrundlage und der erforderli-
chen „Trauerarbeit“ lassen sich auch Aus-
sichtsrechte beschneiden und Verkehrs-
zunahmen rechtfertigen. Schließlich ist es
häufig so, dass derjenige, der sich auf eine
Aussicht beruft, diese anderen selbst
nimmt. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH Rechtsanwälte

Maklerrecht. Hat ein vom Eigentümer
beauftragter Makler begründete Zweifel
daran, dass ein Interessent den Kaufpreis
aufbringen kann, muss er das seinem
Auftraggeber mitteilen und ihm vom
Abschluss des Kaufvertrags abraten.

LG Frankenthal, Urteil vom 7. Mai 2021,
Az. 1 O 40/20

Von riskanten Geschäften muss
ein Makler abraten
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DER FALL

Der Eigentümer einer Immobilie hatte
einen Makler per Alleinauftrag damit
beauftragt, einen Käufer für das Objekt zu
finden. Ein Kaufinteressent wandte sich
an den Makler und besichtigte die Immo-
bilie. Dem Interessenten gehörte ein
Anwesen in einer anderen Stadt. Da er
sein eigenes Haus verkaufen und die
besichtigte Immobilie „nahtlos“ kaufen
wollte, beauftragte er den Makler damit,
auch für seinHaus einenKäufer zu finden.
DerMakler empfahl ihm, seine Immobilie
auszuräumen, um die Chancen der Ver-

marktung zu erhöhen. Das tat er und
lagerte die Gegenstände ein. Der Makler
riet demEigentümer der ersten Immobilie
ausdrücklich davon ab, das Gebäude an
diesen Interessenten zu verkaufen, weil er
keine Finanzierungsbestätigung vorlegen
konnte. Die Immobilie wurde daraufhin
an einen anderen Interessenten verkauft.
Der Kaufinteressent macht gegen den
Makler Schadenersatzansprüche geltend,
weil er auf dessen Anraten seine Immobi-
lie vergeblich ausgeräumt und die Gegen-
stände eingelagert hatte.
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DIE FOLGEN

DerKläger stützte seine Schadenersatzfor-
derung auf eine vorsätzliche und sitten-
widrige Schädigung. Eine solche liegt
allerdings nur bei einemHandeln vor, das
gegen das „Anstandsgefühl aller billig und
gerecht Denkenden“ verstößt, was das
Gericht hier verneinte. Der Makler hat
auch keine Nebenpflichten aus demMak-
lervertrag verletzt. Es entspricht seiner
Aufklärungs- und Beratungspflicht, dass
der Makler seinem Auftraggeber gegen-
über gerade auch solche Umstände

bekannt gibt, die möglicherweise einem
Vertragsschluss entgegenstehen. Da der
Makler über die relevanten Eigenschaften
des Vertragspartners aufzuklären hat,
muss er dem Kunden mitteilen, wenn
Zweifel an der Bonität der Gegenseite
bestehen. Hätte er nicht auf die Finanzie-
rungsschwierigkeiten hingewiesen, hätte
er sich sogar gegenüber dem Verkäufer
schadenersatzpflichtig machen können.
Diesemwar eine rasche Kaufpreiszahlung
besonders wichtig.
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WAS IST ZU TUN?

Der Makler muss stets die Interessen sei-
nerAuftraggeber beachten.Hat er begrün-
dete Zweifel an der Bonität des Kaufinte-
ressenten oder sind ihm sonstige wichtige
Umstände bekannt, die den Vollzug des
Kaufvertrags beeinträchtigen können,
muss er seinen Auftraggeber darauf hin-
weisen. Dies gilt auch dann, wenn er
damit dem Interessenten, der – wie hier –

gegebenenfalls auch sein Auftraggeber
ist, damit die Chance auf den Erwerb
nimmt. Anderenfalls besteht das Risiko,
dass der Makler sich schadenersatzpflich-
tig macht. Diese Informationspflicht
besteht nicht nur bezüglich der Bonität,
sondern auch hinsichtlich anderer
Punkte, die für den Vertragsabschluss
wesentlich sind. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Thyl Haßler

von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Ein
Grundstückskaufvertrag ist nicht
formunwirksam, weil er unter der
aufschiebenden Bedingung der
Wirksamkeit eines anderen, formfreien
Vertrags steht.

BGH, Urteil vom 29. Januar 2021,
Az. V ZR 139/19

Ein Kaufvertrag ist zu beurkunden,
ein Durchführungsvertrag nicht
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DER FALL

Eine Gemeinde erwarb mit notariellem
Grundstückskaufvertrag Teilflächen eines
Grundstücks. Der Kaufvertrag wurde auf-
schiebend bedingt geschlossen und sollte
u.a. mit Rechtskraft eines Durchführungs-
vertrags wirksam werden. In der Folge
wurde der Durchführungsvertrag formlos
geschlossen. Die bisherige Eigentümerin
verkaufte daraufhin jedoch einen Teil der

Grundstücksflächen anderweitig. Die
Gemeinde verlangte die Übereignung der
Teilflächen von der bisherigen Eigentü-
merin und der Erwerberin. Das lehnten
die beiden ab und beriefen sich darauf,
dass der Grundstückskaufvertrag formun-
wirksam sei, weil der Durchführungsver-
trag nicht beurkundet worden war.
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DIE FOLGEN

Ohne Erfolg. Nach dem BGH rechtfertigt
allein die rechtstechnische Verknüpfung
zwischen einem Grundstückskaufvertrag
und einem anderen Vertrag nicht die
Annahme, dass beide eine Einheit bilden
und beide zu beurkunden sind. Eine Ein-
heit liegt vor, wenn nach dem Parteiwillen
das nicht beurkundungspflichtige Rechts-
geschäft Inhalt des Grundstücksgeschäfts
sein soll. Im vorliegenden Fall bedeutet

dies, dass der Durchführungsvertrag nur
beurkundungspflichtig gewesen wäre,
wenn er eine Pflicht der Eigentümer zur
Übertragung von Grundstücken vorgese-
hen hätte. Soll das Zustandekommen des
Grundstücksgeschäfts davon abhängig
sein, dass ein anderes, formfreies Rechts-
geschäft lediglich geschlossen wird, reicht
es, wenn die Verknüpfung beurkundet
wird.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

Der BGH folgt mit seiner Entscheidung
der ständigen Rechtsprechung, wonach
selbstständige Vereinbarungen ein ein-
heitliches Rechtsgeschäft darstellen,
wenn sie nach den Vorstellungen der
Beteiligten miteinander „stehen und fal-
len“ sollen. Dass ein Grundstückskaufver-
trag unter der aufschiebenden Bedingung
der Wirksamkeit eines nicht beurkun-
dungsbedürftigen Vertrags steht, genügt
nicht, um eine rechtliche Einheit anzu-
nehmen, wenn der andere Vertrag keine
Pflicht zur Übertragung von Grundstü-
cken beinhaltet. Formfreie Vereinbarun-
gen, auf die in einemGrundstückskaufver-

trag Bezug genommen wird, müssen
somit nur beurkundet werden, wenn sie
explizit auf die Übertragung des Grund-
stücks Regelungswirkungen entfalten.
Angesichts dieser Rechtsprechung muss
bei der Verknüpfung mehrerer Vertrags-
konstrukte die etwaige Beurkundungs-
pflicht dezidiert geprüft und diese vor-
sorglich auch mit dem beurkundenden
Notar besprochenwerden, umwomöglich
schwerwiegende Formfehler zu vermei-
den, die zur Nichtigkeit des Rechtsge-
schäfts führen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Steffen Hochstadt

von KNH Rechtsanwälte
Quelle: KNH

Baurecht. Macht ein Auftragnehmer
Ansprüche wegen einer Bauzeitverlängerung
geltend, muss er zwischen vertragsgemäßen
Anordnungen und vertragswidrigen
Eingriffen des Auftraggebers unterscheiden.

OLG Zweibrücken, Beschluss vom
3. Dezember 2020, Az. 5 U 62/20

Ein baubetrieblicher Anspruch
muss gut begründet sein
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DER FALL

Eine Auftragnehmerin macht Ansprüche
inHöhe von fast 300.000 Eurowegen einer
Bauzeitverlängerung geltend, die sowohl
auf vertragsgemäßen Anordnungen als
auch auf vertragswidrigen Eingriffen des
Auftraggebers beruhen.Hierzu trägt sie im
Verfahren undifferenziert vor, dass es zu

Behinderungen wegen 22 Störfällen
gekommen sei. Dies soll sich aus fünf
Leitz-Ordnernmit ungeordneten Unterla-
genergeben. ZurHöhedesAnspruchs ver-
weist die Klägerin auf eine exemplarische
tabellarische Aufstellung.
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DIE FOLGEN

Das OLG Zweibrücken weist die Klage als
unschlüssig ab. Das Gericht stellt in seiner
Begründung klar, dass der Auftragnehmer
beim Vortrag einer anderen Anordnung
gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B sowie der hin-
derndenUmstände nach § 6 Abs. 6 VOB/B
und§ 642BGBzwischen vertragsgemäßen
Anordnungen sowie vertragswidrigem
Verhalten des Auftraggebers als Ursache
für eine Gesamtbauzeitverzögerung zu
differenzieren hat. Für einen Anspruch
aus § 642 BGB ist ferner darzulegen, wel-
che Produktionsmittel der Unternehmer

wegen Annahmeverzugs des Auftragge-
bers fürwelchenZeitraumnutzlos hat vor-
halten müssen. Für einen Schadenersatz-
anspruch muss der Auftragnehmer die
Mehrkosten zudem konkret darlegen.
Eine abstrakte Zuordnung und Schadens-
berechnung ist für den Schadensnachweis
nach § 6 Abs. 6 VOB/B nur bedingt geeig-
net. Denn damit wird nur eine verallge-
meinernde, vom Einzelfall losgelöste,
weitgehend fiktive Berechnungsmethode
herangezogen.
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WAS IST ZU TUN?

Mit dieser Entscheidung wird Auftragneh-
mern erneut aufgezeigt, dass die gericht-
liche Durchsetzung von baubetrieblichen
Ansprüchen sehr hohen Darlegungsan-
forderungen unterliegt. Bekanntlich wird
in der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung eine konkrete bauablaufbezogene
Darlegung zur Anspruchsbegründung
gefordert. Nunmehr stellt das OLG Zwei-
brücken klar, dass der Auftragnehmer
hierfür für jede Störung deren Ursache
sowie den jeweiligen Umfang deutlich
getrennt voneinander darzulegen hat. Nur
dann sind die behaupteten Tatsachen

einer Beweisaufnahme zugänglich. Erst
im Bereich der Haftungsausfüllung kom-
men dem Auftragnehmer die aus § 287
ZPO folgenden Darlegungserleichterun-
gen zugute, d.h. dem Gericht steht die
Möglichkeit der Schätzung zu. Auftrag-
nehmern kann vor diesem Hintergrund
nur empfohlen werden, jede Störung
nebst Auswirkungen auf den Bauablauf
detailliert zu dokumentieren und für die
Anspruchsbegründung einen Baubetrieb-
ler hinzuziehen, umder Substantiierungs-
last zu genügen. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


